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für Len Kreis Ustngen.
A*

».mal : Dienstag ». Donnerstag»
»"* , mit den wöchentlichen Frcibeilagen

und »De» Landmann«
jochenblatt ' .

Druck und Verlag von
R . Wagner ' » Buchdruckriet in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Rr . 21.

prei » r Durch die Post bezogen vierteljährlich^
SO Mk (außerdem 21 Pfennige Bestellgeld .) Im

Verlage für den Monat IS Pfg . — TinrückungSgebühr
Anzeigen SO Pfg ., ReNaaen 10 Pfg . die G- rmondzeile

Samstag , den 2. Juni 1917. 52 . Jahrgang.

Mtliiher Teil.
Ufingen , den 37 . Mai 1817.

Enabme auf die Bestimmungen der
'S W . I . 1640/6 . 16 . ft . R . A.
«Nchl » g « ahme « nd Bestands.

(7a “ t deutsche « Schafschur « nd
.agefälles wollen die Herren Bürger-
TSchnshalter darauf Hinweisen , daß die
* der Verordnung sowohl durch
" Vie durch Polizeibcamte überwacht
5 ta6 hei der Wichtigkeit der Vollstreckung
« „Hi die erlaffenen Vorschriften stras-
«solgt werden . Auch find die Schaf-
belehren, daß die in der Pressenotiz ge-

«rmen nicht etwa ausschließlich zu Woll-
, ermächtigt find . Diese Firmen find nur
,edrn worden , damit diejenigen Schashalter,
L nete Abnehmer nicht bekannt sind , mit
L , in Verbindung treten können,
hnrn Bürgermeister werden ferner ersucht
«anvsaufnahme aller für die Schur

Jahre in Betracht kommenden Schafe
«mer vorzunehmcn und das Ergebnis
«anstehendem Muster bis z « M t « .
spätestens mir einzureichen
F . List-
Ireise Ufingen am 1. 6 1917 vorhandenen

p  Schafe und Lämmer.

der ftriegiamtnebenfielle Sieg n , mittels eines vorher
bei diesen Stellen einzufordernden Fragebogen » an.
zumelden:

Es ist verboten:
s ) ohne rorherige bei der ftriegSamtstelle

Frankfurt a . M . bezw . der ftriegsami-
nebenstelle Siegen zu beantragende Ge>
nehmigung Bauten der vorbezeichneten
Art zu beginnen;

d ) derartige im Gange befindlichen Bauten
fortzuführen , nachdem die ftriegSamtstelle
Frankfurt a . M . bezw . die ftriegsamtneben-
stelle Siegen die Fortführung untersagt ha «.

3 . Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis
bi» zu einem Jahr , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500
Mk . bestraft.

4 . Bon der vorstehenden Verordnung werden
diejenigen Bauten nicht belroffen , die in der
Bautenliste des ftriegsamt » Techn . T 1 vom 15.
4 . 1917 aufgeführt sind.

Frankfurt ( Main ) , 11 . 5 . 1917.
Der stellv Kommandierende General:

Riedel,
Generalleutnant.

Ufingen , den 30 . Mai 1917.

Wird veröffentlicht.
Der Königliche Landrat.

I V. :
Nr . 5534 . Schönfeld,  Kreisfekretär.
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Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Usingen , den SO. Mai 1917.
,Maul- und Klauenseuche ist in der Ge«
Mmar erloschen . Der Oberlahnlreis ist
frei von Maul - und Klauenseuche.

Der Königliche Landrat.
v . Bezold.

Verordnung.
Gmnb des § 9b des Gesetzes über den

wfszufiand vom 4 . Juni 1851 in der
li ifuiß des Reichsgefetzer vom 11 . Dezember
>i> bestimme ich für den mir unterstellten
i tlchk und — im Einvernehmen mit dem

rnneur — auch für den Befehlsbereich der
n Ll ainz:

§ >Me zur Zeit im Gange befindlichen und
- M : geplanten Bauten (Neu -, Erweiterung » -

l’-mbauten) von Gemeinden , ftirchengemeinden
vtioaten find von den Bauherren unverzüglich
:t  iiriegramtstelle Frankfurt a . M -, bezw . im
" ^ sbezirk Arnsberg und im Dillkrei » bei

Frankfurt (Main ), den 18. 5. 1917.
XVIII. Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando
Abt Illb . Tgb .- Nr . 10509/3096.

Betr . : Bestrafung von Zuwid - rhand'
lange « gegen die Patzvorschristen.

Verordnung.
Auf Grund des 8 dd des Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 in der
Fassung der Rnchsgefetzes vom 11 . Dezember
1915 bestimm - ich für den mir unterstellten

ftorprbezirk : ^

Mit Gefängnis di « zu einem Jahre , beim
Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder
Geldstrafe bis zu 1500 Mk . wird bestraft:

1 . wer eigenmächtig von den Reisezielen oder
Reisewegen abweicht , die ihm in einem
Sichtvermerk zu einem Paß oder Per
sonalauiwei » vorgeschrieben find.

3 . wer einen Paß , Personalausweis oder
Passierschein oder in einer solchen Urkunde
einen Sichtvermerk oder einen sonstigen
Eintrag oder Stempel einer amtlichen
Stelle fälschlich anfertigt oder verfälscht,

3 . wer wissentlich von einer solchen falschen
oder verfälschten Urkunde oder von einer
solchen echten für einen Anderen ausge¬
stellten Urkunde , als wenn sie für ihn
ausgestellt wäre , Gebrauch macht,

4 . wer einen Paß . Personalausweis oder
Passierschein einem Anderen zum Gebrauch
überläßt,

5 . wer wissentlich zur Erlangung oder Ver-
schaffyng eine » Passe », Personalausweises
oder PassterfLeine » von Sichtvermerken
oder sonstigen Einträge » in diese Urkunden
unwahre Angaben macht oder unrichtige
oder irresührende Ausweise und Belege
vor legt , oder wer wissentlich von einer
auf di -se Weise erlangten oder verschafften
Urkunde Gebrauch macht,

8 . ein Ausländer , welch .r der Verpflichtung,
sich über feine Person aurzuweisen ( 88 3,
3 und 4 der Verordnung vom 21 . Juni
1916 — R . G . Bl . S > 599 — ) ,
innerhalb der ihm von einer Polizei¬
oder Militärbehörde bestimmten Frist nicht
nachkommt.

II.
Die gleichen Strafen treffen denjenigen , der

zu den Straftaten unter 1 — 6 auffordert oder
anreizt.

III.
Auch der Versuch ist strafbar.

Der stellvertretende Kommandierende General.

Riedel,  Gen eralleutnant. _

Bekanntmachung.
Nr L . 800/4 . 17 K . R . A ..

betreffend Beschlagnahme , Be¬
handlung Verwendung «nd
Meldepflicht von rohen Kanin -,
Hasen - und Katzenfellen « nd
aus ihnen hergeftelltem Leder

vom 1 Juni 1S17.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Er¬

suchen de» Königlichen KriegsministeriumS hiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß , soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt find, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschristen nach
8 6 der Bekanntmachungen über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 36 . April
1917 (Reichs -Gefetzbl . S . 376 ) *) - und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und Pflicht
zur Führung eines Lagerbuchs nach 8 5 der Be¬
kanntmachungen über Vorratserhebungen vom 2.
Februar 1915 , vom 3 . September 1915 , und vom
21 . Oktober 1915 (Reichs -Gefetzbl . S . 54 , 549

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird
bestraft:

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein an-
derer Veräußerung «, oder ErwerbSgeschiist
über ihn abschlteßt;

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwtderhandelt,

4 . wer den erlassenen AuSführungSbestimmungen
zuwiderhandelt.



und 684 *) bestraf , wird . Auch kann der Betrieb
de« Handel «gew «rbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen oomHandel vom
SS . September 1915 (Reich« Gesetzbl. S . 603)
untersagt werden.

« 8 l
«o « der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen-

alle rohen und eingearbeiieten Felle von zahmen
und wilden Kaninchen sowie von Hasen und Hau «,
katzen jeder Herkunft und in jedem Zustand , soweit
nicht bei Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ihre
Zurichtung zu Pelzwerk (Rauchwaren ) erfolg , ist
oder ihre Verarbeitung in Zurichiereis ». Färbereien
oder Haarschneidereien bereit « begonnen hat . Aus¬
genommen sind die Felle , die Eigentum der Kaiser¬
lichen Marine find.

8 3
Beschlagmahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Ge.
genstände werden hiermit b schlagnahmt

8 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Bornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechirge-
fchäftliche Verfügungen über sie nichtig find , soweit
ste nicht auf Grund der nachstehenden Anordnungen
erlaubt werden.

Den recht - geschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich , die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen

8 4
BerSutzerungserlaubui - .

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung
und Lieferung der beschlagnahmten Felle in folg-
aenden Fällen erlaubt , sofern die Bedingungeu d r
88 5 und 6 dieser Bekanntmachung innegehaltcn
werden:

») von dem Besitzer de« Tiere «, sofern er
Mitglied eine « Kanjnch ?nzuchiverein « ist,
an die VereinS -Sammelstelle diese« Ver-
ein « binnen 3 Wochen nach dem Abziehen
de« Felle » ;

b ) von dem Besitzer de« Tiere «, sofern er
nicht Mitglied e.nesKaninchenzuchlvereines
ist , an einen Händler (Sammler ) binnen
3 Wochen nach dem Abziehen des Felle « ;

c ) von derBereitiSsammelstelle einerKaninchen.
zuchtverein « an einen von der Krieg «.
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preuß¬
ischen Kriegsminitzerium » für den Wohn-
sitz des Vereins für die Sammlung der
durch diese Bekannimach , ng betroffenen
tfeUe zugelassenen Großhändler , jedoch
spätesten « am 10 . Tage eine« jeden
Monari für da « innerhalb de« vorange«
gangene .i Monals angesammelie Gefälle-

a ) von einem Händler (Sammler ) an einen
anderen Händler ( Sammler ) oder an
einen von der Kricgs -Rohstoff . Abieilung
de« Königlich Preußisch n Kriegsm misten-
um « für den Wohnsitz des Händler « für
dre Sammlung der durch diese Bekanni-

betroffenen Felle zugelaffenen
Großhändler , zedoch spätesten « am 10
Tage eine « jeden Monat « für das inner-
galt , des vorangegangenen Monats ange

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentltch un-
richtige oder unvollständlgeAngaben mach! wird
mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten ' oder
wtt Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
bestraft . Auch können Vorräte , die ver,
schwiege« find , iw Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden . Ebenso wird be.
straft , wer vorsätzlich die oorgeschriebenen

UMerlW ^ °d» zu führen

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben wacht , w!,d mit
Geldstrafe bi « zu dreitausend Mark oder
w UnverwögenSfalle mit Gefängnis bis zu'

sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft wer fahrlässig die vorgeschriebenen

UNtnläß ? " e'n*Uti<6ten °d " zu führen

sammelte Gefälle;

e ) von einem für die Sammlung der durch
diese Bekanntmachung betroffenen Felle
zugelaffenen Großhändler an die Kriea «-
Fell -Akiiengescllschaft in Leipzig jedoch
spätesten « bi « zum Monaisschluß für das
bis zum 10 . Tage de» betreffenden
Monats ihm angelieferte Gefälle-

Anmerkung : Die Liste der zugelaffenen Groß-
Händler wird mit Angabe de» Bezirke « füc  den
bte Zulassung erfolgt ist . im Reichsanzeiaer und
in Fachblättern veröffentlicht werden 9

f ) von der Kriegs-Fest-Akliengesellschaft an
die Kne.iSleder.Akliengesellschaf,. soweit
nicht von der Kriegs-Rohsioff-Abtff'.ung
abwerchende Bestimmungen ergehen-

x ) von der Kriegsb der-Aktiengesellschaftan
die Gerbereien.

Jede andere Art der Berfügung über beschlag¬
nahmte Felle ist verboten , insbesondere der Ankauf
(zur Emgerdung ) durch die Gerbereien von einer
anderen stelle als der Kriegrleder .-Aktiengefellschaft
und durch die Haarschneidereien . Zurichtereien oder

8 5
Behandlung der Kelle.

Die Erlaubnis zur Verfügung über die be-
schlagnahmlen Felle gemäß § 4 , Buchstabe s bis cl

Machte ." werden ? ^ ' ** * W**  Vorschriften

1 . Der Besitzer hat da « Fell vor dem Auf-
Hangen zum Trocknen von den anhaftenden
Z " sch' und Knochenteilen sowie von
Blut vollständig zu reinigen.

2 . Der Besitzer muß da « Fell unverzüglich
nach dem Abziehen mir der Fleischseite
nach außen so aufspannen und zum
Tranen aufhängen , daß sich eine mög-
irchst große fallenlose Fläche ergibt

Die vorstehenden Vorschriften der § 5 finden
kerne Anwendung auf Veräußerungen der in Haus

de»^ Tieres 8ea,0nnenfn  durch den Besitzer
§ 6

Kührnng von Bücher « und Listen.
Die Erlaubnis zur Verfügung über die be-

schlagnahmlen Felle seiten « der in § 4 genannten
Händler , VercinSsammelstellen und Großhändler ist
davon abhängig daß die folgenden Vorschriftenbeachtet werden : langen

l . Jever Händler (Sammler ) und jede
Vereinssammelstelle hat ein Buch zu
führen , aus dem für jeden Ankauf der
Tag des Einkäufe », die Stückzahl , der
gezahlte Preis und der Tag der Weiter
lreferung ersichtlich sein müffen.

3 Jeder zugelaffene Großhändler hat ein
Buch zu führen , au « dem für jeden Ein-
kauf die Stückzahl , der gezahlte Preis,
der Tag der Weiterlieferung und der
i » Rechnung gestellte Verkaufspreis er
sichilich sein müffen.

3. Wer Feile an einen zugelaffenen Groß.
Händler liefert , hat diesem neben der

eine Liste einzureichen . aus der
-rstchMch fem müffen : Anzahl . Gewicht
und Beschaffenheit der gelieferten Felle.

4 . Jeder zugelaffene Großhändler hat der
Krieg «-Fell -Akiiengesellschaft jn Leipzig
det ver Lieferung neben der Rechnung
{lI?e ^E >er die gelieferten Felle ge
maß Ziffer 3 dieses Paragraphen ein
zureichen.

8 7
Regelung der Verwendung der Kelle

Der in den Besitz der Kriegs .F . ll-Akliengesell^
schaff gelangte Vorrat an Fellen wird nach den
; " ° « lungen der Kri . gs .Rahstoff .Abtetlung de«
Königlich Preußischen Kriegrminjsteriums aufaeteilt

Derren,ge Teil de« Anfalles , welcher für die
Zwecke der Heeres - oder Marineverwaltung in
Anspruch genommen werden muß , wird an die
KriegS - Fell -Akliengesillschas ! weilergeliefert - der
Rest w, . d von der Kriegs -Fell - Akriengesellschaft in
Leipzig der Rauchwaren -Jndustrie und den Haar,
schneidereien zugeführt . ^ "
« 8 8
» - Handlung der Kelle « ach Ablieferuua

au den Gerber . 9
hfr  Ä ÖCr beschlagnahme ist die Verarbeitung
der Felle in den Gerberelen sowie die Verfügung

Uder die hergesiellten Erzeug «-»
die folgenden Vorschriften beacht

s ) Die Verarbeitung h„ z'
nahmten Felle darf
triebe erfolgen . - ^ >»>

d ) Au » den

nur , e nach Belchaff ^ ° i p
lchwarzc « oder b aun » ^ S
gestellt werde » oder s-gestellt werden oder !

welche auf Anweis >ri,g d» A
amle « von ver Krjeg - l^ ^ ^ l
vorgefchrieben werden,

c ) Die Gerber haben bje k tu
Felle unverzüglich . fpäl (RS «
3 Wochen , in Arbeit

ck) Die Ablieferung der ^
hergestellten Erzeugniffe */ ?'

1 . auf Grund !

des Lederzuiveif^ '
Kriegs-Rohstoff-Ap,",^
lich Pr-ub.schen2 °
Berliii W 9 , BndÄ

D 'e Anweisung
»uweilungsamie « ^
anderen Liefern ^
den Vorrang

Anmerkung- m
Firmen auf Aurstr 'll»,?
Weisungen sind zw^
Weisungen werden ^
Grund amtlicher -rk
Bedarf«
erteilt.

3 . Von einer Gerberei « j
zuständige Gerbern « ' ,
Heere «- oder Maring

Welche G -id -r^

Zweifel durch da« A«
amt endgültig enischj^

3 . Von einer Gerberei^
Vereinigung auf UWj«

stcllung einer der f^
fchaffungistellen der d,,
re « und MarineveiM.
Befchaffungsstellcn : ^

Kriegs - oder ^iefetoe.Ä
ämter

dungs - Depol Sliiti
Artilleriewerkställen
Marine . BtkleiduiigrÄ
Kaiserliche Werften,
Kaiserliche TorpedoH
Kaiserliche Marines

Lnspektion , ^
Friedrich Krupp W

in Essen.
e ) Anträge auf Freigabe sirtz,

tung der folgenden Vorst,
Eigentümer oder Besitzer Dtj
«ahmten Leders an das Lck
aml ( Abteilung LedermÄ,,
welchem auch die Vordrucke !»
gabeanirägen erhältlich sind. z»

1. Da « Erzeugnis , deffrn
beantragt wird , muß f,
fein.

3 . Der Awragsteller Hai
reichung de» Freigab«
Erzeugnis fr.- lange zm
de« Lederzuweifungsaiiik
bi« er in den Besitz be»
scheine« gelangt ist.

3 . Da « freigegebene Srz..
nicht binnen 3 Monaten
vom Ausstellungstage bei
scheine«) für Prioaizweck
und abgeliefert worden
Beschlagnahme wieder
ebenso dasjenige , da»
stimmung de« Lederzuveii
in ein Erzengni « ander«
gewandelt wird,

k) Ein freigegebene « Erzeugnis
Zustimmung de« Leberzumii
weder an amtliche Beschaffung
Heere «, oder Marineverival!
sonst  für Kriegslieferungen

*> Wegen der Weiterlieferung der
Pelzabgänge und -abfchnille sowie Hn
noch besondere Vorshrifle » ergehen.



E Die Gerbereien und Gerber«jfiW1' lflenhaben beim Ankauf auf
P l̂tfdjtiften hinzuweisen.

, 5iif«~7ta tbetlenben Firmen haben alle
^ Lederzuweisungsamt oder von

i V °!7sleder.Alue>egeseUschafigesordir!en
■ifj d-r̂ 7 jomeit sie mit der Verarbeitung

^ M^-ll'e zusamrnenhängen, unverzüglich% IKt 0L„.
in^R-schlagnahme ist mit der Abiiefe-
§ie tzje amtlichenB-schaffungSstcllen
leeres - oder Marineverwallung oöer
d-r®eW Empfang des Freigabescheine»
AsS«'

%
sÜem

D«

§9
»»«Pflicht für Kelle.

J I *7 bie in dem Besitz oder Slgenlum
,ll'̂ DlerN(Sammlern).BereinSsammel-

n ^ « und zugelassenen Großhändlern de-

I sTÜaNbSMeldung zu erstatten, sofern die
S 8 ° nicht gemäß den Vorschrlsten de»

°'n veräußert worden find oder eine
£ 1 | ,8 »ßerungSerlaubniS infolge dieser Vor.
? .hatten nicht bestand und der in dem

des Händler» befindliche Vorrat
All Felle übersteigt.
Set die in dem Besitz von Gerbern
. kindlichen beschlagnahmten Felle ist eine

u « MndSmeldung zu erstatten, sofern ihre* Lb-itung nicht gemäß87innerhalb
, Monat» erfolgt ist und der Vorrat

i ggo Stück übersteigt.
»! «.IdUNgen find, sobald ein weldepflichtiger
J CUbett ist. binnen2 Wochen an da»i «ilungsawt ans den bei ihm anzusoidern-
Ä SnAcn Meldescheinen zu erstatten.

rfUfl» § 10
Ausnahmen.

»riegS-Rohstoff-Abteilung de» Königlich
« AriegSministerium» (Lederzuweisungs-
ermächtigt, Äusnahmen von den Anord.

bieiet Bekanntmachung zuzulafsen.
C,, find an da» Lederzuweisungsamt, Ber-
a sudapester Straße 5, zu richten und1 gopf de»Schreibens die Aufschrift zu
, «ettifft: Kanin. Hasen- und Katzenfelle».

^ §11
Inkrafttreten.

js, gekanntmachung tritt am 1. Juni 1917
iit
Mt (Main), den1. Juni 1917.Stellv. Generalkommando

, de» 18. Armeekorps.

Ulli
ife

Berlin, den 18. Mai 1917.
Grund des § 9 der Aurführungsbestim-
bes Reichskanzlers vom 18. Januar 1917

j , 6- 61) zur2 erordnung der Bundesrats
Wralöle, Mineralölerzeugniffe. Erdwachs

!N vom 18. Januar 1917 (RGBl . S.
, folgende» bestimmt:
jnbifle Behörde für da» im § 9 der Aus-
»besiimmungen vorgesehene Verfahren bei

mg de» Eigentum» find die Landräte
.izollern die Oberamtmänner) und die
.mliungen der Stadtkreise, in deren Be-

jij die Gegenstände befinden. Im Landcs-
irke Berlin ist der Polizeipräfidenl
[in zuständig.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
I . A : Lusensky.

Der Minister de» Innern.
I . A.: Schlosser.

iten

»1 MmiWr keil.
ledii®
eni
er
18(WIB@to6e « Hauptquartier , 30. M
MtWdj ).

Oer Krieg.

I kestlichrr Kriegsschmthlitz:
Miüber war nur im Wytschaele-Abschi

..„„EE rietätiakeit lebhaft.
■nto nahm das Feuer auch an anbeillgi! izii.

, E ^"dangrvorstöbe der Engländer an
ü'Irmi, der Franzosen am Chemin des Dar
1"Mlickgewiesen.

Ml ?"l̂ esechie südwestlich von St. Ctuei
uni eine Anzahl Gefangene ein.

Aus dem
Orftliche« Kriegsschauplatz:

ist die Lage unverändert.
Mazedonischen Front.

Keine wesentlichen Ereignisse.
Der Erste Generalquartiermeister.

Ludenvorsf.
WTB Großer Hauptquartier,  31. Rai.

(Amtlich.)
LLestlichrr Kriegsschmplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rnpprecht.
Die lebhafte Artillerietäligkeit im Apern. und

Wytschaele-Bogen dauert an.
Dicht südlich der Scarpe wurden mehrere

englische Kompagnien, die abend» überraschend gegen
unsereG äben vorstießen, verlustreich abgewiese».

Nach kurzer Feuersteigerung erfolgten nacht»
auch zwischen Monchy und Guemappe Angriffe der
Engländer. In zähem Nahkampf warfen westpreu¬
ßische Regimenter den mehrmals anlausenden Feind.

Herresgruppe Deutscher Kronprinz.
Längs de» Chemin des Dames-Rücken erreichte

der Artilleriekampf wieder größere Stärke. Auf
dem südlichen Ai»ne-Ufer stürmten nach umfang¬
reichen Sprengungen westrheinische Truppen mehrere
französische Gräben und brachten 40 Gefangene
und einige Maschinengewehre zurück.

Oestlich von Auberive führten Teile eine» ober¬
rheinischen Regiments ein Erkundungsnnternehmen
durch, bei dem 50 Gefangene in unsere Hand fielen.

Während der Nacht kam e» auch auf dem
Westufer der Maas zu lebhafter Feuertätigkeit.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Nicht» Neue».
Auf dem

Oeftlichrn Kriegsschauplatz
hat stch Lage nicht geändert.

Mazedonische Front
Erfolgreiche Dorfeldgeftchte brachten deutschen

und bulgarischen Abteilungen im Cerva-Bogen und
auf dem westlichen Wardar-User eine Anzahl Ge¬
fangene ein.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

£3 WTB Berlin,  31 . Mai. Kaiser Wilhelm
richtete am Jahrestag der Schlacht vor dem
Skagerrak in Anerkennung der auch weiterhin er-
fotgreichen Tätigkeit der gesamten Hochseestreilkräste
an den Avmiral Scheer eine entsprechende Order
und verlieh an Angehörige der Flotte eine Anzahl
Auszeichnungen.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Ufingen , 1. Juni. Am heutigen Tage

blickt der Gerbereigehilfe Herr Heinrich Jack
auf eine 50jährige, ununterbrocheneTätigkeit in
der Lederfabrick Fritz Born  zurück.

* Ufingen , 1. Juni. Musketier Peter
Morschhäuser,  wilcher s. Z>. bei M. Schleich
tätig war, wurde am 14. 5. mit dem„Eisernen
Kreuz" au»g zeichnet.

* U-Boot - Spende.  Am heutigen1. Juni
begeht da» deutsche Boik mit seiner Flotte den
Jahrerlag unsere» Seesiege» am Skagerak, wo
die angeblich unüberwindliche englische Flotle zum
ersten Male erfuhr, daß deutsche Seetüchtigkeit der
englischen überlegen ist. Seit diesem glorreichen
Tage ruht sie versteckt in ihren Schlupfwinkeln,
sie wagt sich nicht mehr auf da» Meer, da» allen
Menschen und Völkern in Zukunft freie Bahn
geben soll zu friedlichem Handel und B rkchr.
Unsere neue deutsch Seetechnik, die sich in unseren
U-Booten verkörpert, zwingt die englische Flotte
zu rühmloser Untätigkeit; im Monat April allein
versenklen unsere herrlichenU-Boole 1091000
Tonnen Schiffsraum! Heute aber ist auch der
Ehrentag unsererU-BoodHelden, heute will All¬
deutschland zeigen, wie e» seiner Söhne auf den
U-Booten gedenkt und wie e» ihnen in der ll-Baot-
Spende dankt. Da wird niemand Zurückbleiben
wollen, jeder wird an den öffentlichen Zahlstellen
seine Gabe darbieten, damit unsereU-Boot-Be¬
satzungen wissen, daß da» Herz de» deutschen Volke»
immer und immer bei ihnen ist.

— Neuhof (Taunus), 29. Mai. In der
Jauchegrube ertrunken ist da» dreijähriik Söhnchen
des Landwirts Zehner von hier, der zurzeit im

Felde steht. Die spielenden Kinder entfernten
einen primitiven Belag der Grube, wodurch da»
Unglück passierte. Für die zu Tode erschrockene
Mutter mußte ärztliche Hilfe angerufen werden.

— Höchst, 3l . Mai. Äl» gestern Nachmittag
der 5,34 Uhr fällige Zug Frankfurt- Wiesbaden
im hiesigen Bahnhof einlief, warf fich eine junge
Dame vom Bahnsteig dicht vor der Lokomotive
aufs Geleise, um fich übersaht en zu lassen. Die
Räder gingen der Bedauernswerten über beide Beine
unterhalb der Knie und trennten ste völlig ob Die
Verunglückte, die fich Elise Braun nannte, 23 Jahre
alt und Angestellte in einer Känigsteiner Heilanstalt
ist, wurde in« hiesige Krankenhaus verbracht.

— Hanau , 30 Mai. Am Sam»tag be¬
gaben sich zwei Freundinnen von Klein-Steinheim,
Kälchen Henkel und Gleichen Braun, nach
Aschaffenburg, um sich Schuhe für die Pstngst.
feierlage zu kaufen. Al» ste sich in dem Geschäft,
da» ste aufsuchlen, unbeachtet glaubten, schafften
sie ein Paar Schuhe zur Seile. Der Vorgang
war in dem Geschäft aber nicht unbemerkt ge¬
blieben. Die Polizei wurde benachrichtigt und
die Personalien der Mädchen festgest llt. Au«
Scham über die zu erwartende Strafe beschlossen
ste. gemeinsam in den Tod zu gehen. Diese Ab¬
sicht führten sie denn auch au». Sie fuhren nach
Frankfurt-Oberrad, gingen dann dem Main ent¬
lang nach Offenbach zu und legten dort am User
de» Mainbeckens ihre Kleider ab, banden sich mit
Taschentücher an den Händen zusammen und
sprangen in die Fluten. Die Leichen wurden als¬
bald gesunden.

Vermischte Nachrichten.

— Wetzlar,  29 . Mai. Herr Emil Mechau.
wissenschaftlicher und technischer Mitarbeiter der
Leitz-Werke, dessen Frau sowie ein9-jährige» Mädchen
erkrankten dieser Tage an Wurstvergiftung, an
ressen Folgen da« Kind starb. Die Eltern befinden
sich in der Klinik in Gießen, der Zustand soll sich
gebessert haben. Die Wurst rührte au» einer
Hausschlachtungher.

— Griesheim (b . Darmstadt), 29. Mai.
Am ersten Feiertag wurde hier ein Raubmord ver¬
übt. Ein mit seiner unverheirateten Tochter in
gemeinschaftlichem Haushalt wohnender 75,jähriger
Mann, Jakob Reinheimer 2r, wurde in seiner
Wohnung an der Pfützenstraße 62 mit durchschnit¬
tenem Halse aufgefunden. In der Küche fand
sich ein Topf mit blutigem Wasser, dort hatten
sich die Täter offenbar die Spuren ihrer Tat ab¬
gewaschen. Eü wurde bereit» festgestelll, daß da»
bare Geld (etwa 300 Mk.) und die Wertpapiere
de» alten Männer fehle». Der Täter, der mit
de» Verhältnissen sehrv rtraut sein muß, ist an¬
scheit end durch den an da» Feld grenzenden Garten
durch die Küche, wo man verschiedene Spuren fand,
in die Wohnung gelangt. Ueber die Persönlichkeit
de» Täter» hat man bi« jetzt keinen Anhaltspunkt.

— Ob er st ein,  29 . Mai. Der Schmiede¬
meister Jakob Jung au» Aulenbach wollte mit
seinem mit zwei Kühe» bespannten Wagen zur
Feldbestellung fahren. Die Kühe gingen durch und
Jung geriet unter den Wagen. Er wurde eine
Strecke geschleift und erlitt so schwere Verletzungen,
daß er bald nach dem Unfall starb.

— Moselkern,  30 . Mai. Eine Wander-
Vögelgesellschaft von Köln tcaf hier am Sonntag
ein, um nach Schloß Elz zu wandern. Die Teil¬
nehmer nahmen in der Mosel ein Bad, bei dem
zwei junge 18jährige Mädchen ertranken. Durch
den vorbeisahrenden Dampfer wurden die Leichen
gleich nach dem Unfall an» Ufer gespült.

USool Kpeudr 1917!
Durch Sturm und Wetter , Kampf

und Tod.
Führt Ihr zum Sieg das ftolze Boot!

Zu linder » Tränen , Sorg ' und Leid,
Sind dankbar wir daheim  bereit.



Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.
Diese Woche(38. 6. bi« 3 6.) kommen für

die Reichrfleischkmte pro Kopf 125 Gramm rur
Abgabe.

E» sind demnach5 Abschnitte der Reichsflrisch-
karte an den Metzger abzugeden.

Verkaufsstellen sind:
Metzgerei Steinmetz, Philipp» und Gutenstein.

In diesen Metzgereien kommt auch die Sonder-
»ulage an Fleisch bezw. Wurst zur Ausgabe.

Die Metzger haben gegen Abgabe der Wochen,
abschnitte der Sonderkarten eine» Pretrnachlaß
von 70 Pfg. auf jeden Abschnitt zu gewähren.
Die Fleischzusatzkartcn«erden mit ihrem vollen
Gewichtswert beliefert. (250 Gramm für Er-
wachsene und 135 Gramm für Kinder unter 6
Jahren .)

»ftuge « , den 1. Juni 1917.
Städtisches LebenSmittelamt

Der Magistrat.
Lißmann,  Bürger,neister.

Die Staats» und Gemeindesteuer für da« I.
Vierteljahr, die Hundesteuer für dar 1. Halbjahr
sowie die Beiriebssteuer für das Sieuerjahr 1917
wird in der Zeit vom 1.—15. Juni 1917 vorm
9—13 Uhr erhoben.

Ufingen , den 1. Juni 1917.
Die Stadtkaffe.

Kley.

Einladung.
Wir laden unsere Mitglieder zur

ordentliche»
Generalversammlung

auf Sonntag , de« 1«. Juni , nachmittags
1 Uhr m da» hiesige Gasthaus „Zum Löwen"
hiermit ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des Aufsichisrais über das Rech¬

nungsjahr 1916.
3. Vorlage der Jahresrechnung und Bilanr

für 1916. *
3. Genehmigung derselben und Entlastunq de»

Ausfichisrates.
4. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen bei

Wilhelm Born offen-
Grädenwiesbach. den 30. Mai 1917.

Landw . Konsumverein® «. ». H . r. L
Gravenwiesbach.

Der Aufsicht,rat:
_ Karl Sortt II., Vorsitzender.

Waggo»

Einmachtöpfe und
Ständer

in allen Größen von 5 Liter Inhalt an einqe-
£°J en: - f l im  J "t-reffe-ine« Jeden, seinen
Bedarf frühzeitig zu decken. ^

_Ad . Isaak . Usingen.

Kreniihoh-Uerklllls.
KöniglicheOberförfterei

Nenweilnan.
Montag , de« LI. Juni cr. vormittag«

10 Uhr im Gasthaus „Zur Linde" zu Neu¬
weilnau . Schutzbezilk Cratzenbach Distr.
31 Hai». 32 Baken 40 Ob. Schnepfenbach. 41
Unt. Eichert, 51 Hin». Wombergu. Totalität
Eichen: 23 Rm. Scheitu. Kpl. Buchen:
508 Rm. Scheit u Kppl.. 102 Rm. Reiser Ir
Kl., 11.00 Hdt. Wellen. Wcichholz : 8 Rm
Scheit u. Kppl. Nadelholz . 10 Rm. Schei,
u. Kppl. (z

DH- ililh Kremhohmklms
Königl . Oberförfterei

Mod a. d. Weil
verkauft am Dienstag , de « 5 . Juni vorm.
Lv tlhr in der Gastwirtschaft von Prötzer in
Nod ad . Weil au« Schutzbezirk Eichel»
bach Distr. 4, 6. 10. (Eichelbacherwald) 16
(Kuhbelk) Schutzbez . Emmershausen  Distr
39. (G-iersnest) 39 (Scheid). Schutzbez

80' 81< (S-rr-nwald).
A.  Nutzholz . Eichen : 159 Stämme B 2t 4t
mit 120,01 Fm. 27 Rm. Nutzfcht. und -Knüppel.
Buchen: 6 StämmeB 3r/4r mit 3,36 Fm.
Nadelholz : 106 Stämme 2r—4t mit 25 05
Fm. 78 Stangen Ir —3c Klaffe.
B. Brennholz Eiche» : 38 Rm Scht. u. Kpl
Buchen: 208 Rm. L-chl. u. Knpl., 339 Rm
Zr . Ir . W -ichh- r : 1 Rm. Knpl, 12  Rm.
Rsr. Ir . Nadelholz : 3 Rm. Knpl. (i

7ur Vertilgung des dieses Jahr
u  wieder massenhaft auftretenden
Hedderichs offeriere hiermit
Hedderieh -Kainit.

Bestes und bewährtestes Mittel
zur Bekämpfung und Ausrottung
dieser , die Landwirtschaft so sehr
schädigenden Unkrautpfianzen.

Siegm . Lilienstein.

Nitkriändischkr fnuuntimiii.
In der Kieirikinderschiile esse» täglich 30 Kinder,

deshalb richte ich o" alle Gartenbesitzer die Bitte'
Gemüse oder Obst, welches dieselben übrig
baben. an mich abzugeben, damit es für die
Kiemen verwendet werden kann.

Frau Dr . Loetze.

Kräftig?

Arbettrr u.
Ardkilkrj,

sofort gesucht n

Hartpapierwarenfabrik
i) Oberursel j. J

OldkiitlichksM
för Feld- und Hausarbeit gesucht

»ug . mui«
-™ ott {MR

Such ? ein  S -ück•.
Wiese als tz

Hasen zu pachte « .

können Ihr Geschäft. Haus,
am besten verkaufen durch:
3) C. Wagner, «wl

Frankfurt a. M . ZN

da ^ ob Lraus
Lsingen

8teinmetrxe8chäft.

Anfertigungj and Lieferungvon
Grab-Denkmälern

in Marmor, Granit, Syenit,
und Sandstein.

Kranzständer, gebackene
Kränze, Perlengränze,

Tarngemeinde Usingen.
“ Die Turnstunden finden

Kreitags,
abends punkl 81/*Ühk beginnend,
statt. Die Mitglieder weiden um
regen Besuch ersucht.

Die erste Turnstunde findet heute Freitag
Abend in der Seminar-Turnhalle statt, die weiteren
Hebungen werden während der Sommerzeit aus
dem Spielplatz abgehailen.

Ncuanmelduiigen von Mitgliedein werden in
den Turnstunden entgegen genommen.

Der Borstand.
Alle Arten

Vieh verstcherungkn
Pferde, Kühe, Ziegen usw. V- kstchert zu billigen
Prämien die Allgem. Deutsche Bieh -Verf .-
. Är Subdirekiion Frankfurt
° El- Walz . Bergweg 32. Tel Hansa

^ JettrwfüLbe? 3eJ- Usingen. Wilh.
Wiek rn Roda. d- Weil. ^

^ockklXPii 'schcr). sehr wachsam,
*»>)

zu verkaufen.
Karl Keller 2r, Anspach.

S-skr,«ktsch«,M
billig zu verkaufen. ^
?_ Wilh. Herr. Nieder,

Ka üf̂ Schiäejhtpfi
Notschlachtunge« werde« öber*

PH, Jamin , Ober
70 Pferdemetzgerei. — Telep

Ladwirtschaftliche Angch^

Unter dieser Urberschrift werdVM
Landwirte« des Kreises Ufininl

mal gebührenfrei  nufgenowAI
SBortlnut dieser Anzeigen miii
schriftlich  bei uns ringrreicht»
Jede weitere Aufnahme der
«kbote berechnen wir zu dem übliche,M
pkk'st Diese Beträge erbittenS

der Einfachheitwegen — j« j

AM " Einige Zentner Stroi'
zu verkaufen M . Schleich1_ Gasthaus„Zur[tönen,

Gutsitzende Glucke
zu kaufen gesucht.
*) E . Steinmetz Wwe. f)!,

Fahrkuh mit 3 . Katt
zu verkaufen. W. Becker  Sr.

_ Ziegenbocklamm ,
(5 Wochen alt) zu verkaufen oder aem
lamm auszutauschen.
2b) Ehr . Rühl . Hausen.!

Kirchliche Axzchti.
Gottesdiensti« der edangelische»

Sonntag , den3. Juni 1817.
Trinitatis. i

Vormittags 10 Uhr.
o. w Z" digt: Herr Dekan Bohri«
»̂ d/r Nr. 34. 1- 2. - Nr. 24. 1- 4«!
Anschluß an den Gottesdienst finlntl

lehre statt.
o? l!(*miti 088 1‘/» Uhr: SHnberflCttekv»,Lieder: Nr. 410,1- 3. Nr. 393 und 3»

Amtswocher Herr Dekan Bohril

Gottesdiensti» der katholische»
Sonntag, den 3. Juni 1817.

Vormittags 9',. Uhr. - Nachmittag , 2!

Hierzu das „Illustrierte6
-7, blatt" Nr. 32 und de« L->

Wochenblatt Nr. 19.
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